
II- ~!f'l5 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates 

XllI. Gesetzgebungsperiode 

Präs.: 2 2. N ov. 19"12. 

A n fra g e 

der Abgeordneten Dr.PELIKAN, HAHN, DJp1.Illg.Dr.LE1'l'NEH., Dr.KEHlEL 

und Genossen 
an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

betreffond Finanzplanung. 

Da~ Bundesministerium Iijr Finanzen hat unter der Zahl 117.100-1/71 

an alle PräsJdialabteilungen, Sektionen und J\bteihmgen, I~onzepts­

und Verwaltungsbenmten, Buchhaltung und Finanzschilldbuchhaltung 

folgendes Schreiben " zur Kenntnis und Darnachachtungl! gerjchtet: 

111m Sinne dieser Bestimmungen. ist daher unbecl:i.ngt ,'on den ho.Sektio­

nen und Abteilungen in allen grundsätzliclJsn oJor finanziell wich­

tigen Angelegenheiten, insbesondere im Falle von Einnahmen-, Aus­

gaben- und Organisationsänderungen sowie von Personalrnaßnahl1lcll 

mi t finanzi e 11 on .Aus\\' irkungen noch vor ci er Gene hmigung das .YE.!..::. 
her.iE.!:....ak~(mmä!.iili.~_J;Jllverncl1l1len mit der Leitung der Budgetsektion 

zu pflegen. Dies gilt vor allem auch für alle Gesetz- und Vcrord-

.Dungsent,vUrfe. Das ho.nundschreibcn vom 11.,Jänner 1956, ZJ.).iI59-I/56 

cntlüilt die Voraussetzungen, die vom budgetären Standpunkt gesehen, 

derartige Entwürfe erfüllen l1Jiissen. 1I 

Dem Anliegen nach entspricllt dieses Schreiben dem Ministerratsbe­

schluß vom 7.2.19:50, in dem es u.a. heißt! 

I'Jedem Entwurf für ein Gesetz oder für eine Verordnung odor sonstige 

rechtsetzende Maßnahme ist von der Behörde, der die Ausarbeitung 

des Entwurfes obliegt, eine Kostenberochnung anzuschließen, aus 

der hervorL~eht, ob und inwiefern die Durchführung der vo:q;eschla-­

genen Vorschriften vermehrte Verwaltungsarbeit und erhbhte Venlal­

tungskosten verursacht; bejahendenfalls wie hoch diese Kosten zU 

. ver-anschlagen slnd und aus we 1 ehen GrUnd end i 0 se rAufwand no t'lend ig 
ist. 1I 
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Das Ilundschreibün ZI.3.4~9-I/56 sowie wiederholte Äußerungen des 

Hechnungshofes bezogen sich auf die gleiche Prohlematik. 

Die untoI'zciclmcton klJgeordneten stellell (]n!1cr fo1gende 

1. ) 

A n fra g e 

HalJen Sie im Sinne der ldederllol ten Aufforderun C( des Bundos-
bOl b 

ministers fUrFinanzcn,/jedcru Ihrer Ges~tzesentwUrfe, Regicrungs-

vOJ:lagcn, Verordnungen oder sonstigen rechtssetzcllden Naßnahmcn 

Kostenberechnungen angestellt und vorgelegt, aus donen hervor­

'geht, in welchem Umfang die Durchführung der vorgeschlagenen 

Vorschriften 

a) zusätzliche gesetzliche Verpflichtungen fUr den öffentlichen 

Haushalt und 

b) vermehrte Verwaltungsarbeit und erhUhte Verwalt(lngskosten 

verursachen? . 

2.) Wenn ja, wie lauten die KostenvoransclJlägc 

a) für die von Ihrem Ressort in Begutachtung befindlichen Hini­

sterialentwürfo, 
fUr 

b)/die den Ausschüssen zugewiesenen oder noch zuzuweigenden 

Regierungsvorlagcn, 

c) der von Ihnen 1972 ergangenen Verordnungen oder sonstigen 

rechtssetzenden Haßnahme i In ein ze 1 ne n ? 

J.) W'elche Kostenyoranschläge liegen den 1972, (1971, 1.970) be­

Schlossenen H.cgierungsvorlagen im Hinblic]r auf deren finanziel­

len Auswirkungen auf die Jahre 1972 und 197~ zugrunde? 

11.) a) 1Yclche Berechnungsgrundlagen und 

b) welche Berechnungsrncthode haben Sie Ihren Kostenv~ranschlä-

gen im einzelnen ~ugrund~ gelegt?_. ____ _ / 
! ---_/ ..... 
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